
Behörde: Bezirksregierung Arnsberg - Abt. 6
Bergbau und Energie in NRW

Frist: 31.08.2020 

Stellungnahme: Erstellt von: Dominik Sumann (Stadt Recklinghausen), am: 26.08.2020 , Aktenzeichen: -

Sehr geehrter Herr Sumann,
aus bergbehördlicher Sicht gebe ich Ihnen zum o. g. Planvorhaben folgende Hinweise:
Das Plangebiet liegt über dem auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld König Ludwig 1, im Eigentum
der TUI Immobilien Services GmbH (Karl-Wiechert-Allee 4 in 30625 Hannover).

Soweit eine entsprechende grundsätzliche Abstimmung mit der vorgenannten
Bergwerksfeldeigentümerin nicht bereits erfolgt ist, empfehle ich, dieser in Bezug auf bergbauliche
Einwirkungen aus bereits umgegangenem Bergbau sowie zu dort vorliegenden weiteren Informationen
bzgl. bergschadensrelevanter Fragestellungen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
Möglicherweise liegen der Feldeseigentümerin auch Informationen zu Bergbau in dem betreffenden
Bereich vor, der hier nicht bekannt ist. Insbesondere sollte der Feldeseigentümerin dabei auch
Gelegenheit gegeben werden, sich zum Erfordernis von Anpassungs- oder Sicherungsmaßnahmen zur
Vermeidung von Bergschäden zu äußern. Diese Fragestellung ist grundsätzlich privatrechtlich zwischen
Grundeigentümer / Vorhabensträger und Feldeseigentümerin zu regeln.

Unabhängig der vorgenannten privatrechtlichen Aspekte teile ich Ihnen mit, dass in den hier derzeitig
vorliegenden Unterlagen im Planbereich bis in die 1960er Jahre Steinkohle abgebaut worden ist. Der
Abbau ist dem senkungsauslösenden Bergbau zuzuordnen. Die Einwirkungen des
senkungsauslösenden untertägigen Steinkohlenbergbaus sind abgeklungen. Mit bergbaulich bedingten
Einwirkungen auf die Tagesoberfläche im Planbereich ist demnach nicht mehr zu rechnen und es
bestehen aus bergbehördlicher Sicht keine Bedenken zum in Rede stehenden Planvorhaben.

Ergänzend teile ich Ihnen mit, dass das Plangebiet über dem Bewilligungsfeld Vincent liegt. Die
Bewilligung gewährt das zeitlich befristete Recht zur Aufsuchung und Gewinnung von
Kohlenwasserstoffen. Rechtsinhaberin dieser Bewilligung ist die SILOXA GAS GmbH (Eiland 3 in
45134 Essen).
Eine Anfrage bezüglich des Bewilligungsfeldes auf Kohlenwasserstoffe ist entbehrlich, da Bergschäden
infolge von Bodenbewegungen bei der beantragten Art der Gewinnung von Kohlenwasserstoffen nicht
zu erwarten sind.

Hinsichtlich des Umfanges und Detaillierungsgrades der Umweltprüfung werden aus dem
Zuständigkeitsbereich der Bergbehörde keine Hinweise und Anregungen geäußert.

Für eventuelle Rückfragen zu dieser Stellungnahme stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen und Glückauf
im Auftrag
gezeichnet
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